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I. Rechtsgrundlagen 

Titel IIf des Dritten Teils des Vertrages zur Cründung der Europiüschen Win­
schaftsgemeimchaft (EWGV) vom 15.März \957 hat im Anschluß an Titel 1 
Gemeinsame Regeln und litel 1I Die Wirtschaftspolitik Die SozUllpolitik zum 
Gegenstand. I ,>Aber diese hervorhebende lind zusammenfassende Einordnung der 
Sozialpolitik in die Gemeinschaftspolitik insgesamt, die der Bedeutung des Sozialbe­

reichs in der modernen öffentlichen Ordnung durchaus entsprechen würde, findet .. 
- so Hans Peter lpsen in seinem über looo-seitigen opus magmim zum Europäischen 
Gemeinsch;lftsrecht vor nunmehr bereits fast zwei Janrzehnten' - . im normatIVen 
Zuständigkeits- und Ennächtigungsgehah der Art. I 17-12S EWGV keinen wlängli­
ehen Ausdruck .• Insoweit gehe auch der EWG-Venrag über die im EAG-Venrag) 

und EGKS-Venrag4 nur punktuell getroffenen einschlägigen Regelungen in seiner 
sozialpolitischen Imegrationskraft nicht hinaus : "Der 011 gehörte vordergründige 
Vorhalt, der Gemeinsame Markt sei vornehmlich Sache der Unternehmer und für 
den Arbeitnehmer wenig oder nichts, hat auch hierin seine Ursache. Ausbildung. 
Arbeitsplatz, Arbeirsentgelt, Arbeitsbedingungcn und soziale Sicherheit als Kern­
fragen der Sozialpolitik erscheinen im positiven Gemcinschaftsrecht der Verrräge -

jedenfalls nach aktuellen. vollzieh baren und sankrionsfähigen Zuständigkeiten und 
Ennächtigungen bemessen - nicht in einer dem Sozialstaatsgebol adäquaten Ge­
meinschaftsausstattung. wenn es in den Vertragsformulierungen auch am sozialpoli­
tischen Aspekt und Impuls nicht fehlt .• ! 
Diese weitgehende sozialpolitische Abstinenz des vor allem aus den vorstehend 
erwähnten Crundungsverträgen bestehenden (und jetzt um die Einheitliche Euro­
päische Akte ergännen) priTTuiren Europäischen Cemeinschaftsrechts hat Gründe. 

I Zu eln<m ~ktudlcn Überblick "ber d .. Europai,ehc Gemcmseh.f ... recht vj\l . ,us der um(angr~l~hen 
(und hl~r noch I 1m cIn>.elnen nach7.Uwcl~endtn) allgemclnen Lu.rotur Cl"" Beuder. ß./Blcber, A./ 
Pipkom, J./$ .. eil, J., Die Europ'isebc Cemc,",ch~h - Rt-chtsordnuns und Pol\lik -, }. Aufl ., BaJen­
S,d<n 1987 und die von dicsen AUloren her,u.<gegeb"oc Texu.mmlung Beuder, B. CI .11. (Hg,). D.s 
Rt-chl der ,Europä.i.chen Gernclns,h(t, Tex"anlmlung Baden-Baden, Slmd : Ok,ober ' 'i ~ 8 ; :tu den 
cmschl:ifrs~n Vorschriftcn dd EWG-V'rlng,' vgl. tlie Erlautemngswcrk, zu di .. em Vcnral\swerk, so 
lIlsbes . Grabuz E. (Hg.), Kommen .. r >um EWG-Vertr:J.g, München, Sund : November t988 , und von 
der Groeben lvon Boeckh el .1. (Hg.), Kommenur zum EWG-Vcrlr:tg, Bild~n-B,den '98) . 

1 Ygl. Ipsen, H.-P .• Europ.tisch,·s Gemclnsch.f"recht. Tublns.n '97) . S. '))" 
) EAG -Ycrtng ~ Yalr~g 2"r Gründung Jer Europii5Chcn Alomgcmelnschaft. 
4 EG KS- Vrnrag = Vt rtr.g über di~ Grimdung du Europäischen Gemelnschoft für Kohle und S,~hl. 
5 Vgl. dnu ouch den dandlgcn Direktor Im Goncra!sek(t,.\n" des Mim"er""" Jer Europäischen 

G<:mcln seh.(rcn, Hernlg. lu eme losung (ur d.s Dilemma d« europ"ischen SOZIalpolitik In Sicht 1. In : 

AWG (= Aufknwlrtsch,("dic"" des BC1ncbs-B<ra<crs) 1969. U711., u7 : .100mer wlI"ler rugen das 
Europaische Parbmenr und die Europäische Gcwerkschlft,bcwegung, daß on Bnjssd sozl'lpolillsch 7.U 

wemg g<s.:h.h • . M~n Ilon sagen. der GcmelO»me I,ihrkt ,eI eme Angcl~gcnh<It der Unternehmer. 
bnnge .ber den ArbeHnchmcrn wellIg oder mehts cln .• 
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80 die in die Entstehungsgeschichte der Europäischen Gemeinschaften und insbeson­
dere: in diejenige des EWG- Vertrages zurück reichen. Bereits der von den Regierun­
gen der Sechs - Belgien, Bundesrepublik DeutschLHld, Frankreich, Italien. Luxem­

burg, Niederlande - den Venragsverhandlungen Mine der 50er Jahre zugrundelie­
gende Spaak-Bericht sah keinen geschlossenen Regclungskomplex zur Sozialpolitik 

vor. Seinerzeit sprach sich die !rclnzöslScJH! Verhandlungsdelegation für eine weitge­
hende Angleichung der Sozialleislungssystemc der Mitgliedstaaten in Richtung auf 
eine Angleichung der Soziallasten aus. weil In:).n befürchtetc, das relaeiv hoch 
entwickehe fnnzösische So:tialleistungssyste.m werde sich im Gemeinsamen Markt 
als Weltbewerbsnachteil für die einheimische Wirtschaft erweisen. In der Auseinan­
dersetzung über dicse Frage setzte. sich allerdings dann die insbesondere von 

deutscher Seite verfochtene nIese durch, Sozialleistungen seien keine künstlichen 
Kosten, die es im Interesse gleicher Wettbewerbsbedingungen anzugle:ichcn gelte, 
sondern vielmehr natürliche Kosten ohne wcltbewerbsrcchdiche Relevanz.6 Der 
Kompromiß. der im EWG- Vertrag seinen Ausdruck gefunden hat, läuft auf den 
Verzicht auf eine soz.iale I-iarmonisierung und die punktuelle Regelung lediglich 
einzelner soz.ialpolitischer Fragen hinaus. Im übrigen sind Sozialpolitik und insbe­
sondere Politik der sozialen Sicherheit bis heute grundsätzlich Angelegenheir der 
Mitgliedstaatcn geblieben. Die Ausnahmen von diesem Grundsatz bestätigen ledig­
lich diese Regel. So enthält Art. 1 r 7 EWGV das Bekenntnis der Mitgliedstaaren zur 
Norwendigkeit. ~auf cine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Arbeicskräfte hinzuwirken und damit im Wege des r"orlSchriltS ihre Angleichung zu 
ermoglichen~ . Dies soll sich - M.ch dem dieser Bestimmung zugrundelicgendcn 
neo-liberalen Verständnis - aus dem ~eine Abstimmung der Sozialordnung begün­

stigenden Wirken des Gemeinsamen Marktes- und aus .. den in diesem Vcrrrag 
vorgesehenen Verhhren sowie aus der Angleichung ihrer Rechts- und Verwaltungs­

vorschriften« ergeben. Are. 1 [8 EWGV ermächtige die Kommission, in sozialen 

Fragen, d. h. insbesondere auf den Gebieten Beschäftigung, Arbeitsrecht und Ar­
beilsbedingungen, berul1iche Ausbildung und rorcbildung. S07.iale Sicherheit. Ver­
hütung von ßerufsunfällen und Berufskrankheiten, Gesundheitsschutz bei der 
.Arbeit, Koalitionsrecht und Kollektivverhandlungen zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern neine enge Zusammenarbeit zwischcn den MitglicdSlaaten zu för­

dern •. In An. ! 19 EWGV ist der ~Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen bei gleicher Arbeit~ verankert, welcher durch mittlerweile fünf Richtlinien 
des Rares und eine umfangreiche Rechtsprechung des Gericlushofs der Europäi­
schen Gemeinschaften (EuGH) zu einer nicht unerheblichen Rechtsangleichung 
unter den Mitgliedstaaten in bezug auf die Gleichbehandlung von Männern und 
frauen auch in der so~.ialcn Sicherheit geführt ha.t (wenn hier :wch noch viel zu tun 
ist) und welcher 7-ugleich zu einem echten - und für etwaige weitere gemeinsehafts­

rechtliche Grundrechte möglicherweise beispielhafren - Gemeinsehaftsgrundrechc 

ausgebaut worden istJ Art . 120 EWGV kündet von der Absicht der Mitgliedstaaten. 

6 Vgl. zu d,esem hmomchcn Hln,ergrund He"., B .• Sozialpo li,ik on der Europäischen Wirt<ch.fuge­
mcmschlf" Gotungen '966; lerner CollillS, D .. 1110 Europtan Communlucs. The SOCI.] Poliey 01 the 
F,w Phase. lUde .• London '97\. 

7 Vgl. zu Einzelh.,ten Jms.n, S .• In: Grablt2 (Hg.), >.1. O. (Fn. ,), En. zu Ar!. "9 EWGV, zu e,ner 
ÜberSIcht uber die ~Inschllb,ge Judikatur des Europ;ischc" Gerodmhols (EuGH) vgl. Schuhe, S., 
AIIg,em(!-lnC' R4."ßdn Je~ InlCrn:l.tIQn21cn SU:Z1~lrcchl~ _ Sup ... .ul-:l,{lon.1IL's: ReCht, :1U1:: SOy'l:llrcchuh:a,ndbuc:.h 

(SRH) (Hg.: von MayddllRuland). Ncuwled 1988. s. "91 Ir. Au, der Lu,",,,ur \"gl. Colne"c, N ., 
GleIChberechtigung '·01\ M,nn und Frau "" Europäischen Gcmclnsclllftsr<Ch,. In: BB ('" ßemcbs­
Berater) '98S, S. 968 H.; Slelndorll, E.. Gleoehb<hondlung von Mann und Frou noch dem EG-Recht, In: 
RJA (; Rech, der ArbCll) 4' (1988). S. 11911.; zur besonderen Problclllo,ik der -mittelbaren - DiskrimI­
nIerung vgl. B,eb'ck, K.-j.. Mitldb"r Diskromullcrung der Frauen ,m So",lrrcht- nJe" EG-Rech, und 
dem Grundgesetz -. 1Il: ZIAS (: Zfltschrift für "",Ilndisch.s und Inle.n.llon,)rs Arb.,lS- und 
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»die bestehende Gleichwertigkeit der Ordnungen über die bezahlte Freizeit beizu­
behalten~. Art. /21 EWGV ennächtigt den Rat, nach Anhörung des Wirrschafts­
und Sozialausschusses (\X'SA) einstimmig der Kommission Aufgaben zu übertragen, 
~welche die Durchführung gemeinsamer Maßnahmen insbesondere auf dem Gebiet 
der sozialen Sicherheit der in den Artikeln 48 bis 51 erwähnten aus- und einwan­
dernden Arbeitskräfte betreffen~. Art. [22 EWGV schließlich verpllichtet die EG­

Kommission dazu, in ihrem Jahresbericht an das Europäische Parlament stets ein 
besonderes Kapitel der ~Entwicklung der sozialen Lage in der Gemeinschaft« zu 

widmen. Kapitel 2. Der Europiiische SO"LlfIlJonds des Titels 111 SOZIalpolitik 
(Art. 123-128 EWGV) enthält die Vorschriften über den Europäischen Sozial fonds 
(ESF), der als einer der Strukturfonds der Gemeinschaft durch Förderung der 

beruflichen Verwendbarkeit wie der örtlichen und beruflichen Freizügigkeit der 

Arbeitskräfte innerhalb der Gemeinschaft »die Beschäfrigungsmöglichkciten der 
Arbeitskräfte im Gemeinsamen Markt ... verbessern und damit zur Hebung der 
Lebenshaltung« beitragen sol1.8 Der Sozialfonds ist ein originäres sozialpolitisches 
Handlungs- (und zugleich Umvertcilungs-)Instrumem der Gemeinschaft und damit 
zugleich ~ein Stück wirklicher Gemeinschafrssozialpolitik«. 
Darüber hinaus haben auch einige andere Politikbereiche - z. B. die zwei Drittel der 
gesamten finanziellen Mittel der Gemeinschaft beanspruchende und in der Öffent­
lichkeit viel diskutierte Agr:upolitik der Gemeinschaft - soz.ialpolitische Kompo­
nenten. So veri"olgr die Gemeinsame Agrarpolitik u. a. das Ziel, "der landwirtschaft­

lichen Bevölkerung ... eine angemessene Lebenshahung zu gewährleisten« (An. 39 
Abs. I BuehsL a EWGV). 

Auch wenn eine ))dynamische« Interpretation der Handlungsermächtigungen der 

SQz"Jrechl) 4 (1990) (,m l;"Nd;emm), Pfarr. H .• Milldba<e DisknmlnlCTung vOn Fc>uen. Die" Re<h"pr~­

chung cl," EuGH, ,n: NZA (= Neue ZCll!chrilt für Arbc'l.\rcclll) ) (1986). S. j8S Ir. Aus Gememschafts· 
s,cht vgl. L~urcnt. A .. Dl' Prlnztp der GJcJchbeh andlu ng von M~nnem und Fnucn In der sozl "len 
SicherhCl! und , eln~ Grellzen. >us: 'D<) J ohr. Soz talve,",IChcrun g In Öst~rr",ch (Hg.: H,uplverband der 
()stent lchlSchtn Snztalvcrs1chcrung."ilr3ge r). Wien 19S8, S~ 170 f(. Zum Stand dt:"r RI:!Cbl JilngleJ.cbung all , 

dies~m Geb'C"1 vgl. Verw i J gh~n, M. (Hg.). L· Eg.litc: Jund iqll l' Entre hmmcs Cl Homml"< d.ns b 
Communaute Europec nne I Equ,lity on LJ\V Borween Men and Women In the European CQmrnunJlY. 
Bd. l; R,ppOru Naltonaux / N mon.1 Reports. Louvam- Ll- N cuve ,,86. 
Hennlng,. n) .B .• Erwellerte SOZialpolitik ,11 .• Bedingung erlolgrc"tC"her curop;üschef Intcgra"OIl. aus; Vrlk 
ß~ycrn. (Hg. ), 507.I~I(" Sicherun g 31. Voraussetzu ng der Europ:;i,ch"n Eimgung. forum desVdK Baycm 
In der Evangelischn Akldcnllc Tutzmg am 1 5.h6. 1 . '989. Mün chen : VdK Bayern ' 989 , $. 15U.; d"n., 
Europ:ii stcru ng Europ:ls durch eIne t urOpäL5C'h(.> So~ . ;} ] pnJ i l ; k? , :\u.s: P. H.1ungs (Hg.), EllropaiS:LlTunt.; 

Europas? !laden· Baden 1989. $. 15 Ir. VgL zur EG-S01.lO lpolitik auS der mntlcrwl·ile ~nw,chscnden 
Literatur Jun~k, W., Inte.gra llonSlhooreuschc Grundlagen der So~,"lpolitik der EG, aus: H. LlChlwberg 
(Hg.). StlZl.lpolilik In der EG. Badm·Baden '986. S. )511.; K.ufm,nn, F -X .. N alltll1lle Tradiuo nen der 
S07..Ialpolilik und Eu ropii"hc Inlcg""on. lU<: L. Alberttn (Hg.) Problem(' und PerS pektiven der 
EU"'peiischen Eintgung, Köln J 986, S. 69 11., K lemheo" G., LeubiJd,·r und ZiclSYSlcmc der S04,oJpolitik 
der Europäischen GcmttnSChlf!'·n. ,m. H. $anmwn (Hg.), L~nbjjder und ZieisyslCmt der Smnlpolitik, 
Bcrlin '97), S. ISS fi.; ,In< .. Die Stcllung der SOtl:Jpojjeik Jm polillSch~n GcfUg~ dt r EG, 'us: 
H. L,ehtenbt-rg (Hg.). ,.:<.0., S. J711.; M.sb~rg, T.lPinlz, A., Die SOZialpolitik der Europäischen 
GemeInschaft) >u" M. "on liauff el aJ. (Hg.), IntcrnalJonale Soz .,lpolitik, Stu'tg~rt 1981. S.)J H.; 
Rummel, R., Sozta]c Politik für Europ.1.. Ein In(t'gr;lll(m~p()lilrsches Kunzept, Bonn 1975; Schuhe,. I.}., 

So,.talpolitik in d" E uropäi schen Gcmcmsdul!, 10; G cgen\\"3.rukunde J1 (198.\), SH 4. S. 8, ff.: d crs .• 
Europ:1 ischc SOZlJlpolilik - Eine Z"'ISchenbiIJIl 1.. All merkung zur D"kuss,on um die fomlul ierullg 
C"mer geme""chlftlichen SozJllpolitik In der E G. In: SF (; SOZ I~lcr FOrlSchnll) JS (1986), S. T fl.; de,. .. 
Nouvolle, perspcctlves pour une pohllqUf europeenn. de la .<,unte sOCl,lc. ,us: DcI"",k, H. (Hg.), 
L'Avcmr cle b ,<:',unte SOCl " Je en furope) Pans: Econom", '987, S. 11 J H.; den., Probleme der sozlal"n 
SlchcrhcH t aus: jJ. EuropäJ~chcr ßinncnm.ukl ~ Eu..-o p:iischcr SO~L:llr:lUmor:. Fraktion der SPD 1m Ol'UI­
" .... Iwn Rllnt"i {,M~e_ Zus ~ mmrnf~~~nng da RMl"hl'llr.:i ß{· tier Anhonll'1 g vom A._ $- 19RR (H ß-~ Arhr.:tr~krel~ 

Außenpolitik der SPD-ß llnd«ug,l,...klton), S. soil .. d('r'., Sozl,lrochlS",frastruKtllr ~Is EntwJcklungs­
potenlt,l, DefiZite tl nzclmT EG-L'nd,.r. aus: VdK Baytrn a. a. 0 ., S. 44 11 .. dtTs., D'$ So",.l,. Europa 
nl,h '99" R"htlich~ R311111 enbeJ in glmgcn und H3nd lungsvorgoben, 10: Soz"ITll3g:l2ln '4 ('989). 
H. 7-8. $.1. 11.: WeHner, \V.lSchnIJch , G., EUl"opäi.,clw S07.!alpoli!ik. EntWICklung. An~ I)',e tl, Persp(·k­
Itv~n, Münche" 1986; dit<.. F urop, ,uf dem "" 'ge ' .\1 1" So< ,,,I"l1Ioll . En!"Wlcklung, An>lysen. Perspeklt­

"en, Bonn '988 . 

81 
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Gemeinschaft auf dem Gebiet der RedllSangleichung, insbesondere der Vorschrif­

ten des Art. 100, - seit lnkrafccreten der EEA - des Art. ICOl und des Art. 235 

EWGV, in der Vergangenheit die rechtlichen Voraussetzungen für ein Tätigwerden 

der Gemeinschaft luch im sozialen Bereich gelegt hat,9 blieb es in der Folgezeit bei 

der nahezu ausschließlichen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Sozialpolitik 

und - dazu korrespondierend - bei einer weitgehenden Zurückhaltung der Gemein­

schaftsorgane in bezug auf sozialpolitische Interventionen, nicht zuletzt auch unter 

dem Eindruck der sich verschlechternden wirtschaftlichen und allgemein-politi­

schen Rahmenbedingungen für die Sozialpolitik seil Mitte der 70er Jahre. 
Bemerkenswerte - und auf die Aufgabe, die sozialen Sicherungssysteme der Mit­

gliedstaaten entsprechend zu koordinieren, begrenzte - Ausnahme dazu sind aller­

dings die Gemeinschafcsverordnungen über die soziale Sicherheit - heute: Verord­
nung (EWG) Nr. 1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozUllen Sicherheit 
auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die mnerhalb 
der Gemeinschaft zu- und abwandern und Verordmmg (EWG) Nr. j7417.1 über die 
Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1 40817 I -, welche die Freizügigkeit der 

Arbeitskräfte entsprechend der in Art. 5 I EWGV enthaltenen Ermachtigung »so­
zial~ absichern, indem sie die Zusammenrechnung in verschiedenen Mitgliedstaaten 

zurückgelegter Beschäftigungs- und Versicherungszeiten für die Begründung von 

Ansprüchen auf Sozialleistungen sowie für den »Export« von Leistungen in andere 

Mitgliedstaatm in einem sehr technizistischen und äußerst komplizierten (und 

weitestgehend ~Spezialisren« vorbehaltenen) Regelwerk verbindlich vorschreiben 

und die gemeinschaftsweite Mobilität der Arbeitskräfte verwirklichen. LO 

9 Vgl. dazu die Komnwnll",ungcn CFn .l) zu An. 100, 1003, 1'7 und 2) EWGV. Zur Problern"ik der 
Re"hts\"crcLnhcnl ichung In du Europiiisclwn Gcmtlll schah ygl. 7. B. Schmedcr, W., Die Rechts,nglcl' 
chung ~Is IntegrmOIl SffiLue! der Europiii schen Gememschaf" Köln !97&; ferner Eide n, c.. Die Rech,,· 
angJelChung gt'm~ß An. !OO des E WG· Vertrages, ßerlin '984; Zur prak",ch w lch' lgsttn BeSllmmung tn 
dio~cm Zu,unmenh,ng, dem An.»j EWGV vgl. Dorn. D.-W., An. 'll EWGV - Pnn"p,en der 
Au slegung. Die Generalcrm;chtlgung 7.ur RechlSClzung !m Vcrh",ung'''ystem der Gcm,·lnsch.ften. 
Reh) 1986. 

'0 Vgl. zu diesem Kcmb('relch de, Gcmcm,chaftSSOl.talre<:ht! EW"r[, H., Ocr BCltr.lg de, G,nch"hoh d~r 
Europiiischen GemeInschaft zur EntwIcklung .·mc.s Europaischen SOLlllrechu dargestellt am BeISpIel 
der Vero rdnung (EWG) Nr. 1408/7!. Mü nchen, 987 ' Kl,ng. K., SO~llle Sicherhen und Fre!Z ügigketl ,m 
EWG-Vcrlr~g. A~,jy,c der Gnmds.", problem.ti k <mer Normmterpre"Ilon du rc h den Gerochuhof der 
Europai~ chen Gorni' In,chaf,en, Bld,·n·ßodrn !986; Pomp~, P., L""ungell der soz. I~ ltn Sichorhelt bel 
Alt,r lind Invalid;", Cur W,nd~rarbolln.h", er nxch Europiischem G~meloschaftsrecht. Unter b.so~dt­
ter Bcriickslchugung der Rechtsprechung de. Europ,ischcn Genchtshols und des Bunde«o.mlgertclus. 
Köln '986; ' li eh Groth, K.-M.lMuller-Ga7.ur.k.J., Ausland er-Soz mlredll, Fr.lnkfurllM. 1981; Schul.,. 
R., Da; Intern~uonale 'iozlalrcchl der Bund."epublik Deutschland, BAd.n-lhden ! 988 (mtl emer 
.usführlichcn DarSlclluns .ueh der emschL,glgcn Vorschriften des Gemctn,eh,(tsrechlS ,Is )3 es tand'e;f 
des deutschen Inlern,uonalen SO'llalredHs); Schulte, l.'. o. (rn. 7). Aus der ntclll-monographLSchen 
L"".r.llur (.uch Zu E inzrbspcktcn) vgl. u. ,. Bahlmann, K., 1)"" Sozl~lyer<lCherungsri.·cht In der 
Euror.ischen Ge-mc,nschoh, 111; DAngVers (~ Die Ang."cllt(· llyemchecung) ' 989, S. 169 (f., Ehkr· 
m,nn, T.lKoch, N., Europäische. Sozl~lrec.h" ~u" Sozlllredmpre<:hung. Vcrlnt\vonung (ur den 
sozIafrn Rech"'ll"'. FS ' .um l~jähngc~ Bestehen des BundcssoztolgcnchLS, Köln 1979, Bd. l. S. )6j H.; 
Kaupp~r, H., Die ZWISchen · und üb~r" aatliche R~gdung über s071~le Sicherhm. EntWICklung, Bedeu­
tung und Gc,~altung, ~u,: I ntern.ILQLl1le SOZLalpolilik (Hg. M. von H~uff el ,1.), Stuttgan '9Sl, S. 39 H.; 
K:m,., G .• Über· und zw",h~nSlutlichts Recht der sonllen Sicherh." - Di. w<!entlichen Regelungen 
In der Renten versIcherung -. m: DRV (= Deutsche RentenverSIcherung) '9ßJ. S.46j ff., Lenz, 0., 
Akmellc Probleme ~uf dem GebI et de'< EWG-Sow.Jrcch ts, In: 5Gb. (~ Die SOLI. lgenchlSbarken) '983, 
S. I ff. ; von Maydcll, B., Die soz';ll rechtliche R~ch tsprechung des Europäi5chen Genchtshof;, au'; 
EntWICklung de> Soz!>.lr.eh" - Aufgabe der Rechtsprechung, Koln !984, S. 7\7 ff.; d,·"., 0>< Recht der 
Europii"hcn Gcmclnsel,.ftcn und die SOZ!.IYCf5tcherung - Supr.:tnltlonaf« SO>lalverSlchcrungsrcch, 
und AU5wJrKungcn d"" EWG-Rochts ,uf d ie nalLon.lc Soz"fverSlcherung -. !n' Zett,chrih für die 
ges"""e VefSlchcrungswlS'cn",h , (, '989, S .• H.; Schulte, B., Auf dem Wog zu einem Europai;chen 
SowJrech,? Der Ben,.g des EuGH l ur EntwIcklun g des S07."lrcchts In d" Gemeinschaft, In, EuR (; 
Europ.l"Ccht) !981, S.jpfl .. den .. 0>< SOl.",lrcchtln der Rechtsprechung de, Europäischen Gcnchts· 
hofs .• us; J lhrbuch des Soz,aJrcchl< der G egel)\yln. Bd. I (, 979) - 8 (\986) u. !O (19S R) , ßerJj n ' 979 ff. 
(fid. 1-) zus. mll H. Z.cher); S,~\'c.kJflg. K .• Die so>..t:llredul;che Stellung der EG-Auslindfr, In; ZSR 
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Die Einheitliche Europäische Akte (EEA), welche die erste Revision des EWG­

Vertrages und damit der • Verfassung~ der Europäischen Gemeinschaften darstellt, 
hat an dieser Zustandigkeitsverrcilung nichts geändert. Die in diesem ZUS<1mmen­
hang neu in den EWG-Vertrag eingefügten Artikel I ,Sa und I tSb EWGV haben 
den Katalog der Vorschriften über die S02.ialpolitik um zwei Bestimmungen erwei­
tert: Art. I 18a Abs . I EWGV enthält die - Icc2.t1ich lediglich programmatische und 
keine unmittelbaren Rechtswirkullgen entfaltende - Verpflichttlng der Mitgliedstaa­

ten, sich darum zu bemühen, ~die Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt« 
(und das heißt wohl im Kern: "des Arbeitsschutzes . ) zu fördern, um die Sicherheit 
und die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schürzen, sowie die Festschreibung des 

Ziels der »Hannonisierung der in diesem Bereich bestehenden Bedingungen bei 
gleichzeitigem Fortschritt-. An. IISa Abs.l. EWGV sieht vor, daß der Rat auf 

Vorschlag der Kommission, in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament 

und nach Anhörung des Wirrschafts- und Sozialausschusses unter Berücksichtigung 
der in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Bedingungen und technischen 
Regelungen nunmehr mit qualifizierter Mehrhell durch Richtlinien Mindestvor­
schriften erläßt, die schrittweise anzuwenden sind; zugleich enthält die Bestimmung 
insoweit eine Garantie bestehender innerstaatlicher MindeslStandards, als die Mit­

gliedstaatcn niche daran gehindert sind, Maßnahmen zum vcrstärkten Schutz der 
Arbeitsbedingungen beizubehalten oder zu treffen, die mit dem EWV-Vercrag in 
Einklang stehen. Gemäß Art. I/Sb EWGV bemüht sich die Kommission schließlich 
darum, den sog. , sozialen Duzkg., d. h. den Dialog zwischen den Sozialp.mneTll zu 
entwickeln, »der, wenn diese es für wünschenswert halten, zu vertraglichen Bezie­

hungen führen kann •. Auch bei dieser Bestimmung handelt cs sich um einen 
letztlich unverbindlichen Programms3tz, der die künftige Bedeutung bereits beste­
hender Aktivitäten der Gemeinsch.dtsorgane wie vor allem auch der Sozialpartner 
unterstreicht, an den jedoch angesichts der unterschiedlichen Interessen und Mei­
nUllgsuncerschicdc der Sozialpartner der Mitgliedstaaten - auch dcr Gewerkschaften 
- untereinander als auch angesiches der widerstreitenden Inleres~en der Sozial­
partner keine übertriebenen Erwanungcn gestellt werden sollten. " Überdies sind 
die Möglichkeiten, die sich den Sozialpartnern eröffnen (einmal die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit unterstelh), im vornehmlich auf sraarlicher Gcseugebung beru­
henden Recht der sozialen Sicherheit naturgcmäß sehr viel beschränkter als im 
Arbeitsrecht, das in größeren Teilen der Regelungsmachr der Sozialpa.rrner unter­
lieg\. Il In diesem Zusammenhang sei angemerkt, Jaß der EWG- Vertrag in Über­

einstimmung mit den Rechtsordnungen der meisten Mitglledslu[en nicht die 
hierzulande geläufige Unterscheidung zwischen Arbeits- und Sozialrecht kennt , 

(= u,llschri!t für Sö7lalrefonn) ' 987. S. ll S H.; TouH.lt, A., Die ncuere Rt"hlsprcchung auf d~m Geh'N 
d", frelfn Pcrsonenverkehn und der soz lllen Sicherhclt d" W.ndcr.,rI><:Jlnrhmcr. on: RdA (= Rech, der 
Arbe,,) 198>, S. }4 sir. 

11 Vgl. zu d.n - m. g<'5oWll sehr bcgreMlen - Aus lVlrkungen de .. Einhenl. chcn Europ;iischt" Akte (EEA), 
die ~'I\e C"l"ste Rcv,.,on des EWG·Vgrtra gt·s .Is der .Verlassung. der Europ;\,schen GerncU1srhafl 
d.rSlcll., ,ul ci", G,·mclnsch.f,sso".lrcchl z. ß . "on Mlyddl. B., D:u Rec hl der Europäischm Gern .. n­
sch<tflOn und die Soz13lverSlchcrung - Sup,.n>llonJb Soz"lverslchtrungsrech, und AUSWirkungen d"" 
EWG-Redm Jul die nluon,le SözI~lvc",cherung -, on: LellSch,ijt für die gcs:un,e Verslehrrungsw'" 
"mch.!, 1989, S. 111.: Stetnmcyer. H.-D .. Hlmlonl5lerung des Arbeits- und Soz,"lrechts m der 
Europ:..ischm G~mclnschJh - emt Konsequenz JUS d,·( Schollung emO< einheitlichen Binnenmarktes'-, 
In: ZIAS ) (1989), 20Rfl. 

12 Vgl. duu die Rcferlle - VOn l ansen , Birk, Schuhe und Evcrling - und Disku'SlonsbeYlchte d.r 
Arbe,!.<,,,z\lng der F>ehgruppen für E uropucchl (Wissenschaftliche Gesellsc haft für Europarechl) und 
ArbcllS' und Sozlalree!', zum 11"'0\ • • F.uropäi.che. ArbCll .... und S07."lr«h, . der Tagung für Recht;­
vergle.chung, vcr.m".het von der G,·sellsd ,.ft fü r Rechl,vtrgle.chung. '}.- ,6. 9. 1989 1Il Würzburg, 
.bg<'dr. demnlchsr m: ElJR '990 (im Druck). Vgl. h,e'-~ \J auch den Bell(2g von Däublcr In diesem Hell. 
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sondern heide Bereiche unter den Begriff ,.Sozialpolitik- :t.usammenfaßt; unter 
"EG-Soz.ialrecht. bzw. »Gemeinschattssozialrecht« wird deshalb im folgenden 
pragmatisch der Teil des Gemeinschaftsrechts verstanden, der diejenigen Rechtsbe­
reiche regelt, die hierLulande zum Sozjalrecht gerechnet werden' J. Man könnte 
allerdings auch d:!.ran denken, den "sozi2lcn Dialog« de lege ferenda nicht auf die 
oSozialpanner. i.e.S. zu beschränken, sondern :mdere Akteure des politischen wie 
insbesondere des soziJlpolitischen Geschehens gleichfalls .nach Brüssel. zu holen 
und auf diese Weise an den [nformationen und Entscheidungsprozessen auf Ge­
meinschaftsebene zu beteiligen. (Allerdings haben selbst die sich angesichts der 
Binnenmarkt-Diskussion um eine Repräsentan:t. in Brüsse! bemühenden Verbände 
der freien WohlfahrtSpflege - soweit ersichtlich - bisher noch keine entsprechenden 
Pan izipationsmögl ich kei ten eingef orden .) 
Zu erwähnen ist schließlich der durch die EEA gleichfalls neu in den EWG -Vertrag 
eingefügre Titel V Wirtschaftlicher lind sozIaler ZUSil.mmenhalt (Art. 130a-130e), 
der die nsozi3le Kohäsion« in der Gemeinschaft starken soll. Gemäß Art. 130a 
EWGV entwickelr und verfolgt die Gemeinschaft ihre Politik zur Srärkung ihres 
wirtschaftlichen und so:t.ialen Zusammenhalts, um eine hannonische Entwicklung 
der Gemeinschaft als Ganzes zu fördern, und serzt sich dabei insbesondere "turn 
Ziel, .den Abstand zwischen den verschiedenen Regionen und den Rückstand der 
am wenigsten begünsrigten Gebiete zu vcrringcrn«. In diesem Zusammenhang 
unterstreicht Art. 130b EWGV den Beitrag der Strukturfonds (Regionalfonds, So­
zialfonds) zur Verbesserung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. 
Allerdings ist der Handlungsspielraum dieser gemeInschaftlichen Umverteilungsm­
strumeme durch die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel - diese beliefen 
sich 1988 auf rd . 7,75 Mrd. ECU (= rd. 16 Mrd. DM) - begrenzt. Auch eine -
beschlossen .. - Verdoppelung dieser Mittel bis Ende t992 wird da.ran nur wenig 
ändem, ZoUmal auch unterentwickelte Regionen der »reichen « Mitgliedstaaten in den 
Genuß entsprechender Förderungsminel kommen und die Fonds keineswegs aus­
schließlich einen Nord-Süd-Transfer zum Gegenstand haben. (So hat beispielsweise 
die »reiche_ Bundesrcpublik Deutschland [987 nur unwesentlich geringere Zuwen­
dUllgen aus dem Europäischen Sozuzl[onds erhalren als das .anne« Griechenland, hat 
das »nicht reiche, aber auch nicht arme" - und unler seiner gegenwänigen Regie­
rung einem Ausbau der Europäischen Integration, ja »Europa« überhaupt ver­
gleichsweise disranzien gegenüberstehende - Vereinigte Königreich (nicht zufj!lig?) 
nach Italien den zweitgroßten AnteiJ erhallen: 
Die Statistik der Genehmigungsentscheidungen über Zuschußantdge des Europäi­
schen Soz.ialfonds (ESr) weist für 1987 ein Gesamtvolu!l)en von 3,15 Mrd. ECU 
(= ca. 6 Mrd . DM) aus. Davon entfielen auf Ltlxemburg 0,06%, Dänemark 1,1)%, 

Belgien 1.76%, die Niederlande 2,19%, die Bundesrepllblik Deutsch/'lnd 5,13 %, 
Gnechenland 5,80%, Irland 6,63%, Porlugal 11,22%, Frankreich 12,28%, Spant eil 
14.39%, das VerewIgte Köntgrelch ,S,S,'Yo und ludil!n 20,60%." 

Auch wenn seit der Reform des Europäischen Sozialfonds im] ahrc 1973 das bis dato 
vorherrschende Prinzip des ,juste retour, mit der daraus de facLO resultierenden 
Begünstigung der »ZahlerSlaaten- , namentlich der 13undesrepublik Deutschland 
abgeschafft worden ist und die Mittel des Fonds heutzutage verstärkt in bestimmte 
Regionen gelenkt und an bestimmte Zielgruppen adressiert werden. kann angesichts 
des (oben aufgezeIgten) begrenzren Volumens dieses Fonds (selbst unrer Berück-

I J Vgl. auch Schulte. B .. Europiischcs und nationales SozL.l recht, m : EuR (Europ,rechl ) 19')0 (Fn. ,,). 
'4 Vgl. Albrechl. W .. Europäische $o7'.tolpolil ik. Annäherung an "In .klucllt-s TI'ern>, 10: So,-Sich (= So­

,,\OIe SicherImI) ,,8,. J98 If.. 106 {(. 
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sichtigung des Umstandes , daß bis Ende [992 eine Verdoppelung der Fondsmittel 
erfolgen wird) nicht davon die Rede sein. daß es sich um ein lnstrumem des 
überstaatlichen Finanzausgleichs handelt, welches die Europäische Integration bis­
lang nachhaltig hat fördern können (oder solches künftig wird zu tun vermögen) . 
Vor allem hat es dieser gemeinschaftliche Finanz.ausgleich nicht vermocht, die 
»soziale Koh~sion ~ in der Weise zu s tärken, daß die nationalen Divergenzen im 
Hinblick auf den Sozialschutz (siehe unten 2.) beseitigt oder in entscheidendem 

Maße reduzien worden wären. In d iesem Zusammenhang verdient angemerkt zu 
werden , daß die Ausstatlung des Sozial fonds mit ) .56 Mrd. ECU (= rd. 7 Mrd. 
DM) im Jahre 1987 nur rd. 6.)% des EG-Gesamthaushalts ausgemacht hat. 
Kernstück der Einheitlichen Europäischen Akte ist die Herstellung des Europäi­

schen Binnenmarktes bis Ende 1992 (Art. 13- [9 EEA. !b EWGV). Dieses Ziel soll 

nicht zuletzt durch die Einführung qualifzicrter Mehrheitsentscheidungen bei der 
Rechtsangleichung. soweit dies für die Herstellung des Binnenmarktes erforderlich 
ist, erreicht werden . Allerdings nimmt Art. [ooa Abs.l EWGV ausdrücklich die 

Bestimmungen über die Steuern. die Freizügigkeit und die Rechte und Interessen 
der Arbeitnehmer vom Grundsatz der qualifizierten Mehrheit aus. Damit sind aber 

(vorbehaldich einer noch zu leistenden juristischen Präzisicrung, die letztendlich 
wohl durch den Europäischen Gerichtshof erfolgen wird) die zemralen Bereiche der 
Sozialpolitik. insbesondere das Recht der sozialen Sicherheit mir dem Kernbereich 
Sozialversicherung sowie das individuelle und kollektive Arbeitsrecht vom Grund­
san der qualifizierten Mehrheit ausgenommen (mag man gegenwärtig auch noch 
heftig über die genaue Abgrem.ung der der qualifizierten Mehrheitsentscheidung 
und der weiterhin dem Einsltmm1gkcusprmzlp uOterliegenden Rechtsbereiche strei­
ten).'! Lediglich die bereilS angesprochene .. Verbesserung der ArbeH5r~mwell" (ein 

aus dem Dtinischen kommender Begriff, der im wesentlichen wohl den Arbeits­

schutz und die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer becriat) - und diese 
auch nur, soweit es sich um die erwähnten ~Mjnde5[vorschriften« i. $. des Art. 118a 

EWGV handelt - sind vom Prinzip der Einstimmigkeit ausgenomnlcn und l<önnen 
mit qualifizierter Mehrheit im Rat verabsch.icdet werden . 
Als Zwischenergebnis verdiem somit festgehalten zu werden , daß Sozialpolitik und 
Sozialrechl von der durch die Einheitl iche Europäische Akte bewirkten Beschleuni­

gung des Rechcsangleichungsprozcsses ausgenommen sind . Auch hat es keine 
grundsätzliche Änderung im Hinblick auf die Verteilung der Kompetenzen zwi­
schen Gemeinschaft und MilgJiedsta:l.len in diesem Bereich gegeben. bleiben viel­
mehr die Prärogativen der Mitgliedstaaten voll gewahrt . Neben der Bedeutung der 
Sozi:llpolillk im nationalen Bereich. die es hat ratsam erscheinen lassen mögen , das 

~Risiko«, von einer qualifizierten Mehrheit der anderen Mitgliedstaaten überstimmt 
LU werden, nicht einzugehen. dürfte die finanzielle Dimension der Sozialpolitik ein 
Grund für die Weigerung gewesen sein. der Gemeinschaft in diesem Bereich mehr 
Kompetenzen einzuräumen. Hinzu kommt die unterschiedliche Ausgestaltung der 
Sozia!politiken und namentlich der Systeme der sozialen Sicherheit in den einzelnen 

Mitgliedstaaten. die nieht nur histor isch zu erklären ist. sondern auch auf umcr· 

schiedlichen wirtschaftlichen. sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen sowie 
auf unterschiedlichen sozialpolitischen Überzeugungen und Zielserzungen beruht. 
Diese Unterschiede sind qualitlltlver Natur, lassen sieh jedoch in gewissem Umfang 
auch quantll.a1.tv erfassen . 

'5 Vgl. dazu S,cmmcYef", ~. ~. O . (Fn. I I). Fe rner die unlcr Fn . r z na< hgc\Vlcsenc Di,ku<S,on aus Anl,.jl dt r 
T.gung der Gc~cll $ch.ft für Rcch,svcrgl.ochung. 'l . 9.-16. 9· '989, Wünburg. In ' EuR '990 (im D,u(k). 
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86 2. Dispayjtiiten und Divergenzen 

Aufschlußreich sind in diesem Zusammenhang die von der Kommission in einern 
Bericht an den R:H vorgelegten »Miuelfriwgen ProjektIOnen der SozUlIschutzal!sga­

ben UJld ihrer Finanuerung - Projektionen für 1990 - Zustlmmenfassender Be­
YlchtK'· vom Dezember 1988. 
In der Europäischen Gemelmchaft insgesamt werden sich diese Ausgaben 1990 

gegenüber 1980 geringfügig. nämlich von 24.9% auf 25,6% erhöhen; gegenüber 
[984 (27.[%) ist hingegen ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, Dabei sind die 
diesbezüglichen Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten erheblich: Sie 

schwanken namlich zwischen J2.1% 1990 (1980: 30,4%; [984: JI.8%) in den 
Niederlanden und 13.4% 1990 (1980: 14.6%; 1984: 1j.2%) in Portugal. 
Fra.nkrelch - jeweils 1990 (in Klammern die Angaben für 1984 und 1980) - l8,4% 

(29,4; 25.9%), Dänemark l7.0% (28,9; 29.7%). Bundesrepltblik Deutschland 26.4% 
(28,S; 28,6%), Italien 26.4% (27.3; 22.8%) Luxemburg 24,4% (15,2; 26·4%), 
Vereinigtes KönigreLch 21,8% (14.6; 21.7%). Irland 2.2,]% (23.9 ; 20.6%); Grtechen­
land .20,2% (20,0; 13,)%), Spamen 18,0% (17,4; Tj,6%); fur Beigten liegen nur die 

Werte für 1980 - 28,[% - und 1984 - 19.6% - vor. l
' 

Die Angaben zeigen, daß die Niederlande , was den Anteil der Ausgaben für den 
Sozialschuez in Vomhundertsätzen des Brulloinlandsprodukls angeht, unangefoch­
ten »Spitzenreiter« in der Gemeinschaft sind. Für die Bunde,republik DeitISchland 

(wie auch für Därlemark) ist für das Jahr '990 gegenüber 1980 ein signifikanter 
Rückgang zu erwarten, der ausweist, in welchem Maße die ~Redukrjonsgesetzgc­

bung~ 12 der 80er Jahre den in den 60er und 70er Jahren mehr oder weniger 
kontinuierlichen relativen Anstieg des Anteils der SozialschuIZ3usgaben am BrUllO­

inlandsprodukt nichr nur abgebremst, sondern umgekehrr hai (bei forrgesetuem 
absoluten Anstieg der Sozialschutzausgaben). Gleichwohl ist dieser relative Anteil 
der Sozi:!lschufzausgaben am Bruttosozialprodukt in der BlIndesrepublik Deulsch­
ltlnd nach wie vor fase doppele so hoch wie in Poywgal. 

Was die Art der Soualschutuznnahmen ange.ht, so dominierten im Bezugsjahr 1984 
in der Gemeinschaft insgesamt die Sozialbeiuäge mit 66,6% gegenüber den staatli­

chen Zuweisungen (finanziere aus Steuermitteln) und den sonstigen Einnahmen mit 
28,3% bzw. 5,t% (1990: 68%, 27)1% und 4,9%). Doch auch hier sind die 
Unterschiede von Land zu Land ganz erheblich. Aus dem Rahmen fällt Dänemark. 
wo die Sozialbeitriige 1984 nur 14% (1990: 1 J ,8%) ausmachten gegentiber 78.8% 
(1990: 74,8%) staatlichen Zuweisungen und 7,2% (1990: 9,4%) sonstigen Einnah­
men . Den »Gegenpol« stellen hierzu - gleichfalls 1984 - die Bundesrepublik 

Deutschland - 71,2% (1990: 7J,I%) gegenüber 25,)% (1990: l] ,6%) und 3,5% 
(1990: ],)%) -, Spanien - 73,1% (1990: 64,5%) gegenüber ~5,8% (1990: J4,8 %

) 

und 1% (1990: 0.7%) - und Frankreich - 76,4% (1990: 78,5%) gegenüber 20,2% 
(1990: 18,5%) und 3,4% (1990: J%) - dar. 19 
Ähnliche UlHerschiede zeigen sich bei der - in bezug auf Wwbewerbsbedingungen 

,6 KommlHlon der Europäischen Gememsch,ftcn, Bencht der KommISSIon"" den ROl. Mi'lclfmuge 
P,ojc.l<lloncn der S021,]'chutuu,g.bcn und ihrer Finanz\erung - Projekuonen !Ur 1990 - Zusamm,.,,· 
fassender Bencht, Brii«d 1988. 

'7 Wie Fn. 16 (S. ) . 
1 S Vgl. zu diesem B~riff - g~mun21 auf das So:tt.lhillcr«h. - Gic"" D .• Zur Rcdukllonsgcscl7.gebung .uf 

dem GebIet der Sozoalhilfe - Änderung des SOZJ,lhiJ{cgc""u" durch An. 1. de< 1 . Haush.lmtrukturg<­
ScIZ'~ -, In : ZIF (;: Zellscnril. fur da.< Fursorgcwe,cn) 198>. S. 18S {(.; lur En,wlcklung.n der soz, ']C" 
Sicht"fung In'gesamt vgl. 2. B. Bicb3Ck, K.-J .• Leostungsabb.u und Stnlkturw,ndel,m So>t.kccht, In : Kj 
19S4, S.~S7Ir. 

'9 Wie Fn. 16. S· 9. 
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der Unternehmen im künftigen Binnenmarkt gegenwänig viel diskutierten - Unter­

scheidung der Sozialbeiträge danach, inwieweit sie von Arbeitgebern einerseits und 

geschütZlen Personen - Arbeitnehmern, Selbständigen u . a. - andererseits aufge­

bracht werden. In der Gemeinschaft insgesamt belief sich der Anteil der (tatsächli.­

ehen sowie aufg("lJnd direkt von den Arbeitgebern gewährter Leistungen unterstell­
ten) ArbeitgeberbeilTäge 1984 auf 65.1%, derjenige der geschützten Personen 

dementsprechend auf )4.9%· Hier wird sich '990 - 65,4% bzw. 34.6% - wenig 
ändern . In dieser Hinsicht sind sich auch die Mitgliedstaaten "liemlich ähnlich : Die 

»Extreme" sind Dänemark - Arbeitgeberbeiträge: 62.6% 19&4 (70.9% '990)­
einerseits und die Niederlande - 46,7% 1984 (48.6% 1990) - andererseits (Bundesre­
publik Deutschland: 57.8% 1984 (57,4% [990)).'° 

Ein noch differem.ierteres Bild ergibt sich dann, wenn man Geld- und Sachleiscun­

gen nach den H auptfTlnktionen des SO:l.I.alschutzes trennr. Diese Funktionen -

,Gesundheit., ,Aher und Hinterbliebene., >Mutterschaft/Familie ••• Beschäftigung., 

,Sonstige. - spiegeln sowohl unterschiedliche sozialpolitische Akzencsetzungen als 

auch unterschiedliche finanzielle Belascungen durch die Sozi31schutzsysteme wi­

der. 
In der Gememschaft insgesamt entfielen im Jahre 1984 (in KI~mmern die Vomhun­

dertsätze für 1990) auf die funktton Ge$lmdhell 37% (J7A%), auf die funkti.on 
Alter und Hinterbliebene 42,2% (44.)%), auf Mutterschaft/familie &,7% (7.7%), 
auf Beschäfugung 8,8% (7,4%), auf Sonstige 3,3% (;,1%). 
Betrachtet man die Funktionen in den einzelnen Mitgliedstaaten. so schwankt der 

Anteil der GesundheitsleIStungen zwischen 48,4% (48.4%) - Porlugal- einerseits 

und 19.6% (19,9%) - Griechenland - andererseits. In der Bltndesrepublik Deutsch­

land betrug er 4°,7% (41.8%), in Dänemark lediglich 3°,6% (JI,)%). 
Die Aufwendungen der Under, die einen Staarlichen Gesundheitsdienst haben -

Dänemark, Irland, Vereimgtes Kömgreich; ltalie'l befindet sich im ~Umbau. 

(Grtechenland und Portugal streben in dieselbe Richtung) -, sind deutlich geringer 

als diejenigen der Länder mit Krankenversicherungssystemen. Den Gründen dafür 

kann an dieser Stelle nicbt nachgegangen werden . Ausschlaggebend für diese 

Unterschiede sind aber gewiß nicht allein eine höhere Effizienz der Gesundheits­

dienste (die nicht unumstritten isr). sondern auch (und vielleicht eher) die don 

vorhandene (und auch - etwa im Vereinigten Königreich - weidlich genutzte) 

Möglichkeit einer »Deckelung« der Kosten »von oben" durch die Bereitstellung 
lediglich begrenZter finanzieller Mittel, m.a.W. die effektivere Möglichkeit der 

Ausgabenbegrenzung und Kosccndiimpfung. 

Die Aufwendungen für die Funktion Alter und Hinterbliebene schwankten zwi­

schen .31.2% 1984 (1990: 44,)%) m den Niederlanden einerseits und 70 ,S% (7°,4%) 
in Griechenland andererseits. 

Weitere Vergleichszahlen : BundefTepublik Deutschland 42.6% (44,3 %); Dänemark 

36,4% {J7,3%)j Spanten 46.6% (4 8.5%); Frankre:ch 4°,7% (4),5%); Irland 31,4% 
(J1%) ; italien 46,1% (p,l%); Luxemburg 45,4% (44,1%); Portugal 36.6% 
(J7,4%); Vereimgtes Königreich 42.9% (42.5%). 
Auf die Funktion Mutterschaft/familie enr1ielen VomhundertSätze zwischen 1984 

2.9% ([990 : ).9%) In Griechenland und '5.3% (13.'%) in Irland. 
Weitere Vergleichszahlen: Bundesrepublik Deutschland 6.9% (6.5%); Dänemark 
17,4% (ff,7%); !>pamen 2,4'Yo (1,5%); Frankreich 10,3% (9,6%); Italien 6,7% 
(4.9%); Luxemburg 9% (8.8%); die Niederlande Il,g% (8,9%); das VeYelntgte 
Königreich 10,2 % (I I,J %). 

~o Wie Fn . • 6. S. " . 
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88 Große Schwankungen weist auch die Funktion Beschajügung auf. Sie reichen von 

19&42,3% (1990: 1.3%) In Gnechenland bis zu 17.4% (14%) in Dänemark_ 
Weitere Vergleichszahlen: Bundesrepttblik Deutschland 6.5% (5,8%); Spamen 

JS,6% (J6,J%); FrankreICh 10.3% (8%); Irland 15,3% (13.9%); lta/ien 3,5% 
(4,9%); LuxembMg 2,2% (1%); die Nieder/ande 12,8% (10,6%); J>ortugal2,5% 

(2,5%); Vereimgtes Kömgreich 10,2% (9,4%). 

Bei der Funktion Beschajllgung dominieren die Leistungen bei Arbeitslosigkeit 
(Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe); nur ein relativ geringer Teil wird gemeinhin 
(ü r ßeschäftigungsförderungsprogramme au fgewandt. l r 

Die unterschiedlichen Prorilc. die sich bei den einzelnen Ländern ergeben, ließen 

sich nun spezifischen ordnungspolitischen Konzeptionen - z. B. Systemen der 

Staar.sbürgerversorgung (z. B. Dänemark, z. T Vereinigtes Königreich); Versiche­

rungssys[emen (ßundesrepublik Deu[schland, Frankreich, Italien, Niederlande); 
selektiven Sich<.>rungssystemen (Griechenland, Italien) - zuordnen mil dem Ergeb­

nis, daß deutlich würde, inwiefern hinter den unterschiedlichen finanziellen A uf­

wendungen und Ausgabenstrukluren für bestimmte Leistungsbereiche tiefgreifende 

Strukturunterschiede der sozialen Sicherungssysteme und unterschiedliche sozial­

politische Traditionen und Zielsetzungen stehen, die letztendlich für die große 

Diversität verantwortlich sind, welche sowohl die sozialen Schutzsysteme als auch 
die Sozialrechtsordnungen der Mitgliedslaaten der Europäischen Gemeinschaft 

auszeichnen. " 

J. ZukunJtsperspektiven 

Kurz- und mittelfristig ist nicht damit zu rechnen, daß sich an den vorslehend 

aufgezeigten Disparitäten und Divergenzen Entscheidendes ändern wird. Nach wie 
vor ist nämlich die Politik d<.>r Gemeinschaft durch eine »Asymme[rie zwischen 

wirtschaftlicher und sozialer Integrationsentwicklung. gekennzeichnet, die sich im 

Erscheinungsbild der Sozialpolitik in der Weise niederschläge, daß sich die .. Soziale 

Politik als unkoordinierles, punkrförnlig ansetzendes Gemenge von Einzelmaßnah­

men« darstelh, »ohne den Charakter einer sichtbaren Eigenständigkeil, ohne grund­

legende gesellschaftspolitische Zielsetzungen und ohne gewichtige Funktion im 
Gesamtz usam men han g des Integrationsprozesses«. 'J 

In Jer gegenwärtigen Diskussion um die »soziale Dimension" des geplanten Euro­

päischen Binnenmarktes werden nun ßefürchtungen laut in bezug auf die Wahrung 

J. I Wil" FIl. 16, S. I Sh 9- - J ntcrcs ~ant l:sl In die-scm Zus;lmmc-nh:rng t'1n Vergleich ocr EG'-.slJlar~)'J mll 

Schweden, das Arbt'ltdos'gkcll wCJllger kompens:l.t.o rl sch (durcb moncl:irc Einkomrncn.$ersal ~ lt I S lltn­

gen) .1 ; prn<t n,,'· (durch Fö,derung der ßcsch:;hl gun~) btkämpi<; \'gl. d.zu gnlndltg""d Scha rp/, F., 
Sozraldcmok"mchc Ko,,·npolilik ,n Europa. T'r)\flklun/M. '990. 

II V~ I. dtn An" rz zu emer .nrsprech"nd~n Sp,,-,mausrerung ber Schuh< • .8-, SoZl.I. GrundsIcherung -
, usliod ische Regclungsmus«, und LÖsungs.wsölzc, lUS: Lohnarbc"szenlflcn~ Sozlllpolilik und soz1>lc 
GrundSlch.rung (Hg.: G. Vrobruba), J.'rankfurtJM. 1990, S. 81 fr. (im Dm("') m. w. N. Rt"lchh.ll1gts 
An:s>eh.uungsmalcnal li("(en d.s auf j Sa"J,· .1ngclcgl~ Werk Flor.>, P. (Hg.). Growoh 10 LImits. 11>c 
Western Eurep<.n Weih,,· S,alcs Sine<" World War 11. Bcrlin 19&611.; lern" Rillet. G .. Da So~,.ISla.1!. 
~nl.i;( thU'ng und EntWicklung Hn mll!{n-auon;1;lcn Vergleich. Mun(hen T989; Schm!dl, M_. So;u'llpQliük. 
HiSlonsche enl WIcklung und Internationa ler Vcrglc.och. Opbd,." \98& ( zu diesen Vcroffcntlichungen s 
Schultc, B., 502111- und Wohll,hn,,,aatlichkcrI on ,nlem.Ilonaler und " ,·,glerch ender P(..-<pck"v,· . "" 
ZIAS 1 (19&9). 'H rr.. iung" Alber. J. Die BundC"',!>ublik Deu tschland 1m mltrJlauon.lcn VergleICh. 
on: Blum. N./Z.chcr, H_ (Hg.), 40 Jahre SOl1>I" ... BunJcsrcpublik DCUIS<h brld, Baden· B,den '989. 
$.781 H. 

23 $0 Rummel. R., m,alc Politik lur Europ', Bonn 1975, S.17· 
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des in der Vergangenheit erreichten arbeits- und sozial rechtlichen Standards gerade 
in Mitgliedstaaten mir hohem SOLialieistungsniveau, LU denen auch die Bundesrepu­
blik Deutschland gehört. Solche Befürchtungen, wie sie insbesondere von Gewcrk­
sehafrsseite" geäußert werden, leiten sich unrer anderem daraus her, daß sich mit 
der Entstehung eines einheitlichen Binnenmarktes die Bedingungen für Investitions­

entscheidungen der Unternehmen verändern werden: Angesichts der Anglcichung 
technischer, winschaftsrcchclicher, steuerrechtlicher usw. Bedingungen in den ein­
zelnen Mitgliedstaaten nähmen die verbleibenden arbeits- und sozialrechtlichen 
Unterschiede relativ an Bedeucung und Gewicht zu mit der Folge, daß sie im 

Vergleich ~ur Vergangenheit wie auch zur Gegenwart höhere Bedeutung für 
Investitionsentscheidungen durch Unternehmen gewännen, möglicherweise mit der 

Konsequenz, daß deutsche Unternehmen zur Wahrung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
darauf drängen. das hier2ulande vorhandene Arbeits- und Sozialschutzniveau abzu­
senken, um im Hinblick auf die Arbeits- und Sozialstandards im Vergleich zu den 
anderen Ländern der Gemeinschaft, namentlich den südlichen »Niedriglohnlän­
dem« wettbewcrbsfähig :LU bleiben. Nun stcht nicht zu erwarten, daß die Integra­

tion auf anderen Rechtsgebicren bis Ende , 992 so weit voranschreiten wird, daß 
Arbeit5- und Sozialrecht als alleinige ~Inseln« nationaler Unterschiede in einem 
ansonsten weitgehend harmonisierten Europäischen Rechtsraum erscheinen. So 
wird etwa die angestrebte Währungsunion bis dahin kaum verwirkliche werden, 
wird auch die Bandbreitc ctwa der indirekten Steuern (Mehrwertsteuer) in den 

Mitgliedstaaten noch durchaus erheblich sein, geht m.a.W. die Binnenmarktintegra­
tion nicht so rasch vonstattcn, wie es teils erhoHt, teils befürchtet wird (wobei die 
möglichen Integrarionshemmnisse als Folge der Umwälzungen in der DDR und 
im übrigen Mitcel- und Osteurop3 hier außer Betracht bleiben, da sich hierzu im 
November 1989 noch keine konkreten Aussagen machen lassen). Auch ist der weit 
verbreiteten Vorstellung entgegenzurretcn, daß hohe Sozial- bzw. Lohnnebenko­

sten, wic sie etwa hierLulande anzutreffen SInd, co ipso einen Weubewerbsnachteil 
darstellen. Abzustellen ist vielmehr immer auf die jeweiligen Stückkosten, zu 
berücksichtigen sind m.a.W. jeweils der Grad der Produktivität, Qualifizierung und 
Qualität der Arbeitskräfte, lokale, regionale. winschaftssektoriellc. branchenspezi­
fische Gegebenheiten usw _ 'J 

SO kommt die Kommission der EG autgrund eines Vergleichs der volkswirrschafrli­
ehen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten zu dem Ergebnis, daß im großen und 
ganzen das Verhältnis zwischen Lohnquote (pro Kopf) und Arbeitsproduktivität in 
den Mitgliedstaacen sehr ähnlich ist mit der Folge, daß Befürchtungen, mit der 
Vollendung des Binnenmarktes würden unterschiedliche Lohnnivea.us den Wettbe­
werb in der Gemeinschaft verzerren, in dieser :llIgemeinen Formulierung wohl 

unbegründel sind. Ein Vergleich von Arbeitskosten und Produktivicät zeigt nam­
lieh, daß der Arbeitskostenaufwand je 1000 ECU Produktionseinheit 1987 zwischen 
6, I [CU - Niederlande, Blmdem:publik Deutschland - und 764 ECU - GrIechen­
land - lag. Es fällt auf. daß die sog. "Jiochlohnhnder« (also auch die Bundesrepu-

2~ Vgl. <!wa den S3mmdbmd pur CIn ,o".lc, Euro?" (Hg.: E. Srell), Killn '989. m" cn,,?rcchmdcn 
Äußerunge,. dcutsch~r ("jewcrkschaftcr. Ygl. auch SPD-ßlmdC:Sl'gsfr.lkllon, Protokoll der Anhorung 
der SPD·F"klron Im DeUtschen Bundestag zu m l1tcma - Europ.i.cher Binn.nm~rke - EuropiUseher 
Sozl,l .. u", ", Bonn 1988 (mn Seellungnahmen zu die, er Problematik. von Gcw<rkschafrlern. Polieikem, 
Vtrb""d,\"<rtrtltrn und Wiosenschafdcm). Vgl. auch das Schwcrpunklhcft ,Europ, für Arbennch,"cr, 
der WSI-Mi""lul\geo 10/89 und die Antwonen der BundesregIerung - "S07.13lr.um Eumpäischc 
G.mem och.ft . und ·. Europ~i",hcr ßinncnmorkl und SOZIale D~mokr.t"'. - auf Große Anfragen der 
l'r:ullIon der CDU/CSU und Jer Fr~k!lon d~r SPD, In; BT-Druek._ I I/~699 und 1 ,J4700, Bonn '989-

2S Vgl. duu ClW3 die grundsa'7.ltehrn Au,führungen vOn ~chmiihl, W .. Europ.ischer Binnenmarkt und 
'OZl,le Sicherung - eenlRe Aulgaben und I'rag~n JU' ökOnoml$ch~r Siche, In : ZCll.lchrilt lür die ge>amee 
Vel"SlCh~rung,wls.<en,cllllt '9S9, s. '911. 
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blik Deul.Jchland) einen relativ niedrigen ArbeiLSkostcnaufwand jc 1000 ECU 
Produktionseinheit haben. während dic sog. »Niedriglohnländer« einen relativ 

hohen ArbeiLSkostenaufwand ausweisen. Von 1987 bis 1988 haue die Bltnde$repu.­
blik Deu.rschltznd darüber hinaus bei dcr Lohnstückkostencllrwicklung mit 0.1 % 

nach Belgien (minus 0.2 %) und den Niederlanden (0%) den geringsten Anscieg der 
Lohnsriickkosrcn; die stärkste Zunahme vcrzeichneten Griechenland mit 14.5% 

und Portugal mit 9,1%. Die LohnquOle (Einkommen aus unselbständiger Arbcit, 
bereinigt um den Anteil der Sclbsündigcn an den Erwcrbstätigen, ausgedrückt in 

PrOZCllLSäu,en des BnJttoinlandsproduktes zu FaklOrkosren) liegt in der /Jundesre­
publik Deutschland hc:ure auf dem Niveau der Soer Jahre. Auch im internationalen 

Vergleich lag die deutsche Lohnquote 1988 mit 66,9% am Ende der Skala der 

Mitgliedstaaten (Niederland~ 67,8%; Spanten 69,2%; Frankreich 71 %; Italien 72%; 

Vereimgtes Kömgrelch 73,2%; Belgten 7),5%; Porlltga174.S%; Dänemark 76.J%; 
Irland 77,9%; Luxemburg 77,9"/0; Gnechell!.md 89.2%; EG-Durchschnllt: 71.2%) 

(Prognose für 1989: 71, 1%; mit dieser Lohnquote liegt das Europa der Zwölf auf 

eincr Srufc mit den USA und deutlich hinter Japan (198&: 77,)%; Prognose für 

! 989: 76,8%). Das Resümee einer Tagung für Angestelltc der IG-Metall vom 
August J 989 gipfelt denn auch in der feststellung: ~Die winschafdiche Verfassung 
der Bundesrepublik, das belegen die volkswirtschaftlichen Daten, gibt im Hinblick 

auf die weitere Eingliederung in die Gemeinschaft keinen Anlaß zur Sorge.«'· 
ÖkonomIsche Erfordernisse, insbesondere die Gefahr eines .sozialen Dumpings« 

von seiten der sog. ,>Niedriglohnländer«. nötigen miehin kaum d:l.Zu, konkretc 

Schritte in Richtung auf eine soziale Hannonisierung einzuleiten. Wettbewerbsvor­

teile für Länder mit geringerem Lohn- und Sozialschulzniveau, die aller Voraussicht 

nach ohnehin nur in begrenztem Umfang eintreten werden, mögen es dicsen 
Ländern erlauben, die Aufwendungen für den Sozial schutz zu erhöhen und die im 
Vergleich zu den höher entwickelten Mitgliedstaatcn vorhandenen .. Löcher im 

sozialen Netz« zu stopfen. Allein eine solche .Hannonisierung nach oben •• die 
durch die Europ;iischen $tnJkturfonds - Agru-, Regional- und (den bereits ange­

sprochenen) Soz.ialfonds - unterstützt werden könnte, mag dureh eine stärkere 

Heranführung der bislang unterentwickelten Regionen der Gemeinschaft an den 
höheren Entwicklungsstand in den anderen Mitgliedstaaten dazu beitragen. die 

»soziale Kohäsion" (Are. 130a-130e EWGV) in der Gemeinschaft z.u stärken. Auch 
bei einer derartigen Entwicklung ist allerdings wohl auf absehbare Zeit nicht mit 

einer sehr viel stärkeren Annäherung. Angleichung oder gar Vereinheitlichung der 
bislang unrerschiedlichcn Sozial(rechts)ordnungen der Mitgliedsualen zu rechnen . 

Zum einen nämlich ist die Notwendigkeit einer derartigen. über bestimmte Einzel­

fragen hinausgehenden, grundlegenden ~soz.ialen Harmonisierung" noch nicht ge­

nügend dargetan. zum anderen beruhen die (vorstehend unter 2 . angesprochcnen) in 

den Mitgliedstaaten bestehenden Unterschiede auf tief verwurL.elten Traditionen. 

Mentalitäten und nationalen Zielsetzungen, deren Eincbnung »Von Brüssel aus« 

gegenwärtig wohl von der Mehrheit sowohl der Poliriker als auch der Bürger in den 

Mitgliedstaaten abgelehnt wird . Dies mag später - und lange nach [992 - vielleicht 

einmal dann anders ausschauen, wenn die Europäische Integration insgesamt weiter 

vorangeschritten sein wird und etwa auch in Gestalt des Europäischen Parlaments 

ein echter, demokratisch legitimierrer und mit den entsprechenden Kompetenzen 

ausgestatteter ~Europ3ischer« Gesetzgeber vorhanden sein wird. Allein auch eine 

derartige Entwicklung ist keineswegs zwangsläufig) wie das Beispiel anderer Bun-

16 Vgl. Rem"., K., EG·Binn.nm"kl: Der Standon Buodesrepublik Im VergleIch . Gut<' Au'gangsposltton 
fur 1989. Jn: ArbcI<nehmcr (Zenschrift der Arbett.rhrnmer des Surlandes) 37 (l989), S.448/1. 
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destaaten - z. B. der Vereinigten Staaten von Amerik;t - zeigt, wo es von Bundes­
staat zu Bundesstaat erhebliche Unterschiede in den weitgehend in der Kompetenz 
der Einzelstaaten verbliebenen Arbeits- und Sozial(rechts)ordnungen gibt und 
mithin die Einheitlichkeit der Lebensverhälmisse offensichdich keine weitergehende 

Angleichung erforderlich gemacht hat. 
Gegenwärtig nimmt die Schaffung eines »sozialen Sockels« •• sozialer Grundrechte 
auf Gemeinschaftsebene« , einer »EG-Sozialcharta« - kurz: die Verankerung vOn 
Fundamentalaussagen über die Sozialpolitik und ihre Zielsetzungen auf Gemein­
schafesebene - in der öffentlichen Diskussion einen großen Raum ein. Die Erfahrun­
gen mit sozialen Grundrechten im nationalen Bereich geben allerdings Anlaß dazu, 
vor zu großen Erwartungen an eine derartige (im übrigen unbestreitbar nützliche) 
.Gemeinschaftscharta der sozialen Rechte« zu warnen. Zwar sind -soziale Grund­
reellte« auch im Sinne von Grundrechten, die auf Sozialleistungen gerichtet sind, in 
allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft (mehr oder weniger) vorhanden. doch 
bestehen erhebliche Unterschiede im Hinblick darauf. ob und in welchem Umfang 
sie explizit stlltulert oder auch mterprelallV zugeordnel sind.'7 Im übrigen sind 
Besr.and und Rang sozialer Grundrechte naturgemäß abhängig von der Bedeutung, 
die den Grundrechten allgemein in der jeweiligen Staats- und Rechtsordnung 
zukommt. Hier bestehen so fundamentale Unterschiede etwa zwischen den Grund­
rechten des Gmndgesetzes für die Bundesrepublik Demschland einerseits und den 
-Grundrechten~ in der ungeschriebenen Verfassung des Vereinigten Kömgreichs 
andererseirs. daß er in bezug aut leeztere kaum möglich und sinnvoll ist, in derselben 
Weise wie in Hinblick auf die anderen Mitgliedstaaten von sozialen ~Grundrechten« 
zu sprechen, weil fundamentale Besonderheiten der britlschen Verfassung, wie etwa 
der Umstand, daß sie der Souveränität des Parlaments einen überragenden Rang 
einräumt, dem entgegenstehen.'i Deshalb kann man zwar bei aller Unterschiedlich­
keit der Konzeption aus einer vergleichenden Bestandsaufnahme der sozialen 
Grundrechte in den Mitgliedstaaten und aus der von keiner Seite ernsthaft bestrit­
tenen »sozialen Dimension«, die dieser Gemeinschaft gleichfalls innewohnt, das 
Postulat ableiten. soziale Grundrechte auch auf Gemeinschaftsebene zu verankern, 
doch zeigt der vergleichende Überblick zugleich die begrenzte Leistungsfähigkeit 
derartiger elementarer normativer Aussagen über die Stelhmg des Gemeinschafts­
bürgers sowohl in den Verfassungen der Mitgliedstaaten als auch auf Gemein­
schaftsebene auf, kann doch das Geserl. (und auch das Verfassungsgeseu) nur 
Veneilungsmaßstäbe bereitstellen, nicht aber Verteilungsmasse, d. h. d:tS »reale 
Substrat" Sozialprodukt, aus dem die wohlfahmstaatliche Realisation sozialer 
Verfassungsprinzipien. sozialer Grundrechte und -einfacher« Sozialgesetze gespeist 
werden muß:' Allerdings liegt der gleichwohl vorhandene Wert derartiger normati­
ver Vorgaben d;trin. daß Gesetzgeber, Verwaltung und Justiz -sensibilisiert« werden 
gegenüber soz.ialen Problemen und daß rechtliche Verreilungsmaßstäbe, Standards 
und Verfahren bereitgestellt werden. Wie im nationalen Bereich mögen auch auf 
Gemeinschaftsebene soziale Grundrechte zunächst für randständige, »marginali­
sierte~ Personen und Gruppen Bedeutung erlangen und materiell vor allem in der 
Weise wirksam werden, daß sie Mindeststandards gewährleisten. jO Wegen dieser aus 

27 Vgl. 'l..U diC":$cr Unt.:cschc,dung etWa (.scn.lcc, J"I Vc.-f.u.sung ohne- :$OL.IC!IC' Gcu.mJr ~dllC:1 m. Dc:r SLa.H 1,8('), 

s. 367 ff.. }7J; Alexy, A .. Throne der Grundrechte. B,den·ß,d.n '98S, s. 's (f. 
.s Vgl. 7.U dicser Problem'tik .,w. Tr,u'wem, W., Der SChul~ der bürgerlichen heih~"en und sog. 

Grundrechle In Engl:>nd - ein Bcilrag ,"ur Grundrechl5problcmalik ,m englISchen Recht -, DiS<. IUr. 

Saarbrücken '9li; .uch Schulte, B., All<r",'chenmg In Großbnlann,en, In: ZIAS '987, $.93 fL, ,o}ff. 
m.w.N. 

'9 Ygl. Isensee, J., In' Fesrschnh Brocrmwn, Bcrhn ,?8~, S. }6S If., }6B. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-1-79 - Generiert durch IP 216.73.216.83, am 09.03.2026, 03:53:55. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-1-79


ih rer .ökonom ischen Re(;u i vit ät. erwachsenen Schwäche sozialer Grund rechte}1 , 

welche durch den materiell begrenzten Reehtscharakter dieses Gemeinschafdichcn 

RechrsinsrrulTIencs - statt einer "Sozia\charat3 der Gemeinschaft mir einklagbaren 
Rech(en~ nur eine unverbindliche ,) feierliche Erklärung« - sowie durch das Fehlen 

eines Kontroll- und Sanktionsmechanismusses noch verstärkt wird, scheint es 
geboren zu sein, das Augenmerk nicht allein auf Inhalt und Ausgestaltung der 
»Charta« zu lenken, sondern VIelmehr darauf zu schauen, welche konkreten) 

verbindlichen Aufgaben das sozialpolitische Arbewprogramm emhalten wird, wei ­
ches die EG-Kommission mir der Verabschiedung der Charra. verbinden will. 

Aus gemeinsehaftssoz.ialreehtlieher Sicht steht hier zunächst die Vervollkommnung 

der Freizügigkeit und damit die Konkrerisien.lOg der auf Art. 5 J E\XIGV gestützten, 

die sozialen Siehel·ungssysceme der Mitgliedstaaren koordimerenden Gemein­

schaftsverordnungen über die soziale Sicherheit - Verordnung (EWG) NT. 1408/71 

und 574/ 72 - im Vordergrund .» Die Erweitcrung des personellen Anwendungsbe­
reichs dieser Verordnungen über die Arbeitnehmer und Selbsrändigen hinaus auf 

Nichterwerbstätige - Studenten, Rentner, sonstige Nichterwerbslätige -, die Her­
stellung eines einheitlichen Europäischen Arbeirsmarkres (der es z. B. arbeitslosen 

Wanderarbeitnehmern gestaltet, zum Zwecke der Arbeitssuehe länger als 3 Monate 

- so die bisherige Regelung des Art. 69 VO (EWG) Nr. 1408/71 - einen anderen 

Mitgliedstaat als den die Leistungen bei Arbeitslosigkeit (Arbeitslosengeld) zahlen­

den Besehäftigungsstaat aufzusuchen) möglicherweise, die Erstreckung des sachli­
chen AnwenduYlgsberelchs der Verordnungen auf betriebliche Sozialleistungen (Be­

triebsremen), eine befriedigende Regelung des Bezugs von Vorruhest~Jldsleistungcn 

u. a. sind Maßnahmen, die geeignet sind, die Gemeinschaft(srecht)lichen Freiheiten 

- hier: die Freizügigkeit - zu vcrwirklichen und damit zugleich einen wichtigen 

Beitrag nicht nur zur Realisierung des Binnenmarktes, sondern :lUch zur Schaffung 

einer Sozialgemeinschafr zu leisten . 

D2bei ist dem Umstand Rechnung zu tugen , d~ß sich der Kreis derjenigen 

Personen, die von der Freizügigkeit und der Dienstleiswngsfreiheit innerhalb der 

Europäischen Gemeinschaften Gebrauch machen, in jüngster Zeit gewandelt hat 

und sich kLinfcig weiter wandeln wird : Waren es in der Vergangenheit vor allem 

gering qualifizierte Personen, die als Arbeitsmigranten (uGas[arbeitcr,,) aus dem 

Süden Europas - urspriinglich aus halien - in den höher industrialisierren Norden 

stromten, so werden künftig Facharbeiter, Angehörige der technischen Intelligenz, 

~Cadres., Wissenschaftler und Studenten einen großen Teil der ein- und auswan­

dernden Arbeilsmächte stellen. Eine Reihe besonderer Programme der EG wie 

ERASMUS, COMETT, LlNGUA u. a. streben deshalb auch geziel[ eine transna­

[ion ale Zusammenarbeit auf dem Erziehungssektor und in den Bereichen Aus- und 

Fonbildung an. Darüber hinaus werden die traditionellen Sektoren der Industrie -

an erster Stelle zu nennen die Montanindustrie als derjenige Bereich, aus dem sich 

die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion) herausgebildet 

h2t - an Bedeutung verlieren, während rechnologische Forschung und Fertigung 

sowie der Diensc1eistungssektor an Bedeutung zunehmen werden. In diesen zuletzt 

genannten Bereichen sind hochqualifizierte Personen lätig, deren grenz.überschrei­
tende soziale Sicherung insoweit besondere Probleme aufweist, als es sich zum einen 

Je So Pie,~rs, D" Soc"!e grond,«:hl<n op prCSl~tI"5 In cl" grondw~ltcn Vln d. bnd,'n v.n de Europese 
St'flleensch.p, Anl ,,",c,pen , 9S I, s. lOS H. 

} I Vgl, zu dieser Probhn.lik .uch Schulte, B., Be'l.nd,s"hutz ,0z l, le, R«huposHton. In : ZIAS } (1988). 
S, '01 Ir.. 114 Ir.. lur dcn nltlon.lon BereICh, d. h. d •• V.rf~."U"i;5 · und So""t,e<h, der Mltglieds"".,en 
11lg("m L'Jn vgL Pie"'" . 1.' O. (Fn. JO), S. 4~5lf. 

}1 Vgl. daLU obtn t. und r·n. 10. 
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zu einem großen Teil um öffentlich Bedi.emtete handelt, die in den Gemeinschlfts­
verordnungen über die soziale Sicherheit bisbng nicht unterworfenen Sondersyste­

men gesichert sind, und wm anderen um Beschäftigte des privaten Sektors, die in 
den Genuß gleichfalls bisher nicht gemeinschafrsrechtlich koordinierter betriebli­
cher und sonstwie privater Zusarzsicherungen (Betriebsremen u. a.) kommen. Der 
in Ar\. 48 Abs.4 EWGV ausgesprochene Ausschluß der Be5chä{ugsmg In der 
öffentlichen VeTWall1mg vom Grundsatz der Freizügigkeit, der mitrlerweilc vom 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bereits einschränkend interpretiert 
worden ist)). bedarf auf diesem Himergrund der Überprüfung (insonderheit etwa 
auch für die Bereiche Forschung und Lehre, in denen es im iibrigen ja auch eindeutig 
nicht um die Ausübung hoheitlicher Gewalt im klassischen Sinne oder um die 

Wahrung wichtiger, einen »Nationalitätsvorbehalt u rechtfertigender Staatsinteres­

sen geht, welche allein nach der "Ratio- des EWG-Verrrages diese Ausnahme vom 
Grundsltz der Freizügigkeit reclltferrigen können). 
Die Einbeziehung der betnrblic/'en Sozla/lezswngssysteme, namentlich der Betriebs­
rentensysteme in die Gemeinschaftsverordnungen über die soziale Sicherheit wirtt 
lngcsichts der Vielzahl deraniger Systeme schwierige rechmechnischc Probleme 

auf. Gleichwohl ist die Einbeziehung dieser Systeme in das gemeinschaftsrechtliche 
Regelungswerk notwendig, will man an dem Prinzip festhalten, daß die sozialen 
Schurzsysteme Personen, die von der Frcizügigkci( Gebrauch machen wollen, keine 
Hindernisse in den Weg legen dürfen. Denn in dem Umfang, in welchem gerade 
höher qualifizierte und besser verdienende Angehörige der kaufmännischen, techni­
schen und wissenschaftlichen Berufe in den Genuß betrieblicher Sozialleisrungen 
kommen. deren Anwartschaften b7.w. sonstige Vorteile beim Wechsel von einem 
Mitgliedsstaat in den anderen nicht ~transferierbar- und deren Leis(ungen nichl 
.exportierbar« sind, stellt die mangelnde Koordinierung zwei(cllos ein Mobilitäts­

hemmnis d~r. 
Auch die (bereits erwähnte) beschränkte ~ Exponierbarkeit. von LeIStungen bel 

ArbeItslosIgkeIt (ArbeiTSlosengeld) heml1lt die Mobilität. Entsprechendes gilt für die 
in den Mitgliedsländern in unterschiedlichen Formen bestehenden VorruhcstandJre­
gelungen. Auch hier erscheint es aus Gemeinschaftssichr wünschenswen, Wander­
arbeitnehmern, die ihren Wohnsirz aus dem Beschäftigungsstaar in einen anderen 
Mitgliedsstaat (in der Regel ihren Herkunftssc.aat) verlegen, gleichwohl in den 

Genuß der Vorruhestandsregelungen des Beschäftigungsst~ates kommen zu las­
sen . 

Darüber hinaus wird der freie Warenvrrkehr insoweit, :tls er den ungehinderten 
Import von Arzneimiueln einschließt. Auswirkungen auf die soziale Sicherheit -
konkret: die G(:sundheitsdienst- und Krankenversicherungssysteme - haben. 
Entsprechendes gilt (ür den Grundsat7. des freten Dienstlcislungsverkehrs. der im 
Prinzip verlangt, daß gesicherte Personen bei Aufenthalt in einem lnderen Mitglied­
staat dort auch Sachleistungen bei Krankheit (z. B. ärztliche Behandlung) in An­
spruch nehmen können . Gegenwärtig ist die Inanspruchnahme derartiger Leistun­
gen fluf Nolfälle beschränkt oder abcr von der Einwilligung dcs zuständigen Trägers 
(20 . B. in der Bundesrepublik Deutschland der zuständigen Krankenkasse) abhän­
gig.)' Auf absehbare Zeir werden allerdings noch die bei einer Erstreckung der 

H EuGH. Un. v. 17· I l. 1980. RS 149 / 79 (Kommlss lon.l Konlgr.,ch Ik1t "·n) EuGHE 1980. 388 111.: zur 
LugrunddiegenJm P",blenu,ik . gl. K.rpcmteln . P .• "" Von drr Groeben/"on Bocckh (Fn. I). Art. ,3 
R7. 4S-52: R~ndcl z hofcr. A. , In: Grob" z (Fn. I), Art. ~~ Rz 5<;-64 . 

.\4 Vgl. Art. 11 VO 1408/71 . Dau ,u, (ü hrl ich EIVen. , . ,. O. (Fn. 10) m. w. N . und ,nsb« Meyd>m. J.. 
H.nnontSlcrung .on n,w.ln.len Krank hclls!e.sculIRfn durch Europ,,;,<h", Gcm,·rn$ch.ft.<rcchr . "" SKK 
(0= Di~ ßtfTlcbsh.nkt"nb<so) 198 r. S. '48 fr. 

9J 
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94 Dienstleistungsfreiheit auf den Gesundheitssektor befürchteten Belastungen für 
einzelne Mitgliedsta.uen mit niedrigem Versorgungsnivc<l.U einer entsprechenden 
Liberalisierung, die ja vom Rat einstimmig besenlossen werden müßre, im Wege 
stehen. Aus demselben Grunde wird auch etwa die Ausdehnung der Gemeinsehaft.s­
verordnungen über die soziale Sicherheit auf alle Personen, die auf dem Tcmton/tm 
emes Mitgliedstaats wohnen (womit die Beschränkung auf Staatsangehörige der 

Mitgliedstaaten aufgehoben würde), gewisse noch geraume Zeit auf sich warten 
lassen, obgleich eine derartige Ausdehnung des personellen Anwendungsbereichs 
der Gemeinschaftsverordnungen in der »Logib der Koordinierungsregelungen 
läge, sehen doch die nationalen Systeme der sozialen Sicherheit in der Regel von 
einem Staatsangehörigkeirserfordernis ab und knüpfen allein an die Zugehörigkeit­
durch Beschäftigung oder Wohnsitz - zu dem jeweiligen System an. 
Schließlich ist auch Skepsis angebracht, was rasche Fortschritte in bezug auf a.ndere 
Punkte des von der Kommission im kommenden Jahr vor dem Hintergrund der 
Gemeinschaftscha71t.Z der SOZialen Rechte zu erstellenden Sozialpolitischen Pro­
gr:lmms angeht. Eine Forderung, der für die Gemeinschaftliche Sozialpolitik rich­
tungsweisende Bedeutung zukommt, betrifft beispielsweise das »Recht auf ein 

Mindesleinkommen •. Zu einem Zeitpunkt, als noch ungewiß war, ob überhaupt 
und mir welchem Inhalr ein derartiges Recht in die am 8. Dezember 1989 verab­
schiedete Gemeinschaftsch:lrta Aufnahme finden würde, f~nd vom 15.-/7. Novem­
ber 1989 in Windsor bei London eine Konferenz statt, bei der es darum ging, 
Einkommenssicherungsstraregien für die Gemeinschaft über das Jahr 1992 hinaus Zu 
entwickeln,)l Als Ergebnis der Referatc und Diskussionen, an denen sich neben 
führenden Verantwortlichen der Kommission Expenen aus allen 12 Mitgliedstaaten 

sowie Vertreter anderer internationaler Organisationcn beteiligten, bleibt festzuhal­
ten, daß gegenwärrig als einzige konsensfähige Stratcgie für eine Gemeinschaftliche 
Politik in Richtung auf die Einführung eines Mindestcinkommens in der Gemein­

schaft die stärkere Verankerung und die Verbesserung der bestehenden MindestSi­
cherungssysteme in den Mitgliedstaaten in Betracht kommt, d. h. die Fcsrschreibung 
und Forrführung der deutschen ~Hilfc zum Lebensuntcrhalt", des niederländischen 

~bijs[and", des belglSchen "minimex~, des bntlSchen »income suPPOrt«, des franzö­
SISchen und luxemburgischen »revenu minimum d'inslertion« U.3. Enrsprechende 
öffentliche Sozialhilfesysteme sollen in den Ländern, in denen sie überhaupt nicht­
so in Griechenland -, nur in einzelnen Provinzen - so in Spamen (z. B. im 
Baskenland und in Kantabrien) -, nur ~uf lokaler Ebene - so in /talien (z. B, in 

Mailand und Turin) -, oder lediglich für einzelne Gruppen, nämlich alte und 
behindcrte Menschen - so in Italien ( .. pensione sociale«) und ansatzweise in Spanien 
und Portugal - bestehen, eingeführt, ausgebaut und möglichst auf die gesamtc 
Bevölkerung ausgedehnt werden. In den südeuropäischen Mitgliedsta:lren werden in 

diesem Zusammenhang Erwartungen gehegt im Hinblick auf ein höheres Maß an 
sozialer Umverteilung von den -reichen« Mitgliedstaaten des Nordens hin zu den 

-annen" Mitgliedstaaten des Südens. Allerdings steht bum zu erwarten, daß über 
die bis J992 beabsichtigte Verdoppelung der Mittel des Europäischen Sozialfonds 
hinaus in absehbarer Zukunft weitere UmvcrteiJungsmasse - zumal nicht für 
produktionsfördernde Investitionen) sondern für Sozialleistungen - diesem Fonds 
zufließen werden (ganz abgesehen von den Unwägbarkeiten, welche die E!1lwick-

H Vgl. IUmprlk.sh, D.lRoom, G. (Hg.), \'(11m Incom. Suppon S,r:"<"gl" for ,he Communny m '99' and 
Beyond? European Coolerencc on S,,,c I ncomes 1 j-' 7 November, 98.9, London '990 (Im ETSCh'lne~J 
mit Refer.llw von Schulte. B., !ncome Suppon Strat<gJ<S; Euvr.ud. F .• MinImum [ncome Suppon 
Schemes - Pr:lctlc.al Lcssonsj Pttcrs, M" Conv("r~C'nct' 10.a. CnmmUOlly Mimrnum locomc-? und C"mc:m 
SynthCSl,-Bcrlchl von Room. 
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lungen in Mitre!- und Osteuropa auch im Hinblick auf die gemeinschaftlichen 
Umverteilungsinstrumente bereithalten mögen). Allein denkbar erscheint gegen­
wänig. daß die Mittel des Europäischen Sozialfonds, die gegenwärtig an bestimmte 
Zielgruppen - z. B. arbeitslose Berufsanfänger. Langzeitarbeitslose. Behinderte -
gerichtet sind, auf die Zielgruppen erstrecke werden. die auch Adressaten der 

Gemeinschafclichen Mindesteinkommenspolitik sind mit dem Ziel. den Mitglied­
staaten einen Anreiz zu geben. ein Mindesteinkommen auf nationaler Ebene bereit­

zustellen . Darüber hinaus erscheint es millelfnstig machbar. allen Mitgliedstaaten 
ein gemeinsames soziales Minimum vorzugeben, welches auf narionaler Ebene zu 

verankern und zu gewährleisten wäre - dies nicht in der Weise, daß von Salzgitter 
bis Setubal, d. h. in der Bundesrepublik wie in Porrugal ein und dasselbe sozi;de 

Minimum - etwa ausgedrückt in einem bestimmten ECU-Betrag - als soziales 

Minimum gelten würde. sondern dergestalt, daß eine gemeinschaftliche Bezugs­
größe, die zugleich den unterschiedlichen Lebensverhältnissen in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten Rechnung trägt - etwa ein bestimmter Vomhundertsatz des jeweili­
gen nationalen DurchschnittSeinkommens (l . B. 40% oder 50%) - als Maßsrab für 

das iewcillge nationale Minimum gewähJr würde. Wem eine der.1rtigc Grundsiche­
rungspolitik auf Gemeinschaftsebene ein allzu bescheidener Ansatz für eine entspre­
chende Gemeinschaftliche Politik LU sein scheint, der sei daran erinnert, daß sich die 
Gemeinschaft im Sozialbereich eben nicht schneller fortbewegen kann als jedes ihrer 
Mitglieder, daß m.a.W. das Tempo des soz.ialen FonschrittS auf Gemeinschafts­
ebene von den Mitgliedstaaten bzw. deren Regierungen im Rat bestimmt wird. 

Inslruktiv ist in diesem Zusammenhang das ~Scbicksal« der Bestimmung über die 
Verankerung eines Mindesteinkommens in der »Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte«. In dem ursprünglichen Entwurf. den die Kommission in der ersten 
J ahreshiilfte 1989 vorgelegt h;llte, hieß es in Art. [5: »Alle Arbeitnehmer, denen dcr 

Arbeitsmarkt verschlossen bleibt. ohne daß sie weiterhin Anspruch auf leistungen 
bei Arbeitslosigkeit haben. sowie diejenigen. die nicht über ausreichende Mittel für 
ihren Lebensunterhalt verfügen, müssen die Möglichkeit erhalten, em Mindestem­
kommen und eine angemessene SOlialhilfe 1.U bcz.iehen~ (Hervorhebung : B.S.). 
Gemäß An. 29 sollte auch jeder Gemeinschaftsbürger, der das Rentellalter erreicht 
hat. keinen Rentenanspruch besitzl und der über keine sonstigen Mittel für seinen 
Lebensunterhalt verfügt, ein Mindesteinkommen erhalten . Der Enrwurf der "Ge­
meinschaItscharta der soz.ialen Grundrechte der Arbeicnehmerq vom November 
'989 verwandte hingegen den Begriff "Mindestcinkommen« nicht mchr, sondern 
sprach abstrakt von .ausTelchende(n) Leistungen . .. und Zl~welldungen . .. , die ihrer 
persönlichen Lage angeme"en sind. (Art. 10) sowie von ~ausreichende(n) Zuwen­
dungen. S02ialhilfeleistuT/gen ... , die seinen spezifISchen Bedürfnissen aT/gemessen 
sind~ (Art. l5) ' Es wird an den politischen Kräften in den Mitgliedstaaten - und 
damil aueh und vor allem an den Arbeitnehmern selbst. ihren Vertretern und 
Organisationen - liegen, inwieweit das künftige sozialpolitische Aktionsprogramm 
der Kommission über die unverbindlichen Aussagen der Charta hinausgeht und sie 
in konkrete s02.ialpol.itische Maßnahmen umsetZ[. die gewährleisten. daß das in 
Art. /17 EWGV formulierte Ziel, »auf eine Verbesserung der Lebcns- lind Arbeics­
bcdingungen der Arbeilskräfte hinzuwirkcn~, erreicht wird. Es gehört gewiß zu den 
Versäumnissen Jer dcucschen Sozialpolitik in der Vergangenheit. daß ihre A.k[eure­
Regierungen, Parlamente. Parteien, Arbeirgcberorganisationen. Gewerkschaften, 
Wohlfahrtsverbände usw. - sowohl die Folgewirkungen des Gemeinschaftsrech[s 
und d<.>r Gemeinschaftspolitik auf die nationale Politik als auch umgekehrt die 
Folgewirkungen nationaler Maßnahmen im Gemeinschafrsrecht und die wechselsei­
tige Interdependenz. von nationalen Sozialpolitiken einerseits und Gemeinschaftsso-
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zi~lpolitik andererseits weder genügend reflektiert noch in der Politik formulierung 

und -umsetzung genügend berücksichtigt haben. Die Diskussion um die -soziale 

Dimension" des Europäischen Binnenmarkccs ist denn auch weniger die Reaktion 
auf veränderre politische wie rechtliche Bedingungen Europäischer Sozialpolitik 

(die sich nämlich gar nicht so sehr verändert haben) als vielmehr das Resultat der 

Erkenntnis von in der Vergangenheit Versäumtem. 
Sucht man abschlicßend eine Antworr zu geben auf die in der Überschrifc gestellte 

Frage. so iSl im bezug auf die Arbeilnehmer, die von der Freizügigkeit in der 

Gemeinschaft Gebrauch gemacht haben, derLe.ir Gebrauch m:lchen (rd. 5 Mio.) und 

künftig Gebrauch machen wollen, mit einem klaren »Nein- zu beantworten. da das 

Gemeinschaftssozialrecht ihre Lage entscheidend verbessert h:lL Die - insgesamt 

allerdings reche begrenzten - Forcschritte, welche die Gemeinschaftssozialpolitik 
ansonsten gebracht hat, kommen wegen der erwerbsarbeitszentrierren Ausrichrung 

der EG-Sozi:l.lpolitik und ihrer "Instfumentalisierung« zur Ermöglichung und 

Förderung der Mobilität der Arbeitskräfte gleichfalls in erster Linie den Arbeitneh­

mern zugute. Dies gilt auch für die sehr erfolgreiche Politik der Gemeinschaft zlir 
Herbciführung der G!cichbeh~ndlung von M~nnern lind Fr:l.lIcnY Defizitär ist die 

Gemeinschaft S02.ia!politik vor allem dort, wo es um die Sozialpolitik zugunsten der 

Nichterwerbstätigen geht. Allerdings ist dies kein Versäumnis der Gemeinsch3(csor­

gane, sondern Ausdruck fehlenden polirischen wie rechtlichen Mandats seitens der 

Mitgliedstaaten. Wenn die EG nach wie vor "vornehmlich Sache der Unternehmer" 

als der Arbeitnehmer 7.U sein scheint, so sind die Ursachen dafür vor allem auf 

nationaler Ebene zu suchen. Vor mehr als einern Jahrzehnt kam Mehdi tohldipur in 

einem Beitrag über .Rechtsstaatlichkeit und Demokratie im Verfassungs- und 

Verwahungssystem der Europäischen Gemeinschaften" lU dem Faw, .daß Rechts­
slaatlichketl und Demokratie Im Verfassungs- und VerwalwlIgsSYSlem der EUTOpd.i­
sehen Gemeinschaften, angesichts der institutionellen Systems der Gemeinschaften 

und Gewaltenteilung in der Gemeioschaftsverfassung nur teilweISe zum Zuge 
gekommen smd. Die neuen Entwicklungstcndenxen, vor allem die institutionelle 

und sachliche Pebatte über die al/gemeine Wahl emes Europäischen ParlamentS und 

dessen Ausstattung mit legislativcn Befugnissen sowie über die Schaffung der 
InstitutIOn deT Europäischen UnIOn deuten dar3u( hin, daß mcht mehr Rechlsslaat­

lichkett und Demokratie, sondern mehr ökonomlSchr: und politische Stabilitiic lind 
f:.ffektl1)ltiit angestrebt werdenY In diesem Sinne dürfte eine entscheidende Ge­

wichtsverlagerung in der Formulierung der SO:l.ialpolitik von Jen Mitgliedstaaten 

hin zu den Gemeinschaftsinstitutionen auf absehbare Zeit nur erachtet werden 

können, wenn sich die europäischen fnSlilUtionen in Richwng 3uf einen so;>.ialen 

Rechrsuat mit einem demokralischen legitimierten und hinreichend kompetenten 

parlamenrarischen Gesetzgeber fortentwickelt haben . Bis dahin wird der Einfluß 

von Gemeinschaftsrccht und Gemeinschaftspolitik auf die nationale Sozialpolitik 

eher miuclbar und punktuell sein. Allerdings gehörI es zu den Versäumnissen der 

deutschen Sozialpolitik, diesen Einfluß in der Vergangenheit njcht genügend ernst 

genommen zu haben . I nsbcsonderc ist den rechtlichen Vorgaben, die von der 
Judikatur der Gerichtshofs der europäischen Gemeinschaften zu koordinierenden 

bzw .• frei:l.ügigkeitsspezifischcn« Sozialrecht (d. h. zu den Gemeinschaftsverord­

nungen über die soziale Sicherheit) ausgehen, nicht hinreichend Beachtung ge-

}6 VgL 'us{uhrlic), Schuhe. ß. , . , . O . (Fn· 7); den .. '.,. O . (Fn . , J). 
}7 Vgl. Toh,dipur. M., Rechtss .. atlichk," und DtmQkr' llC Im Vtrhssungs· und v,·, \\" !tung,,),,,em der 

Europäischen Gemelnsch.ft aUS: der • . (/-I g.), Da bürgerlich,' Rechtsstl,t. FronkfurtJM., '978. Bu.~, 
S. 4 'j fr.. 486 f. 
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schenkt worden . Auseinandersetzungen zwischen Bundesregierung und EG-Kom­
mision aus jüngster Zeit, wie z. B. die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten 
der GcsetzJicnen Rentenversicherung zuguIlsten von Wanderarbeirnehmern, die 

ihre Kinder im Anschluß an eine Beschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland 

in ihrem Heimatland erziehen, sowie eine Reihe von Urteilen des Europäischen 
Gerichtshofs in deutschen »Kindergeld-Sachen« können als Beleg dafür dicnen.J ß 

Allerdings spricht einiges dafür, daß die Diskussion um die "soziale Dimension « des 
Europäischen Binnenmarktes dazu beiträgt, daß die insgesamt vielleicht geringe, in 

EinzeJ[ragen jedoch durchaus erhebliche Rolle von Gemeinscha(cspolitik und Ge­
meinschaftsrecht für die nationale Sozialpolitik künftig besser wahrgenommen und 
respektiert wird. 

,8 Vg). dnu ausführlich Schuhe, B. "-- a. O. (Fn. IJ). 
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